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Rundschreiben Nr. 305/2004 
 

 
Die betriebliche Entgeltumwandlung als „dritte Säule“ in der Altersvorsorge: Verände-
rungen und Verbesserungen durch das „Alterseinkünftegesetz“ ab 2005 
 
 
 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,  
 

der Gesetzgeber hatte schon zum 1. Januar 2002 die so genannte Entgeltumwandlung als 

Instrument der betrieblichen Altersvorsorge geschaffen. Jetzt wurde durch das „Altersein-

künftegesetz“ vom 5. Juli 2004 (AltEinkG) – das wir Ihnen als Anlage 1 beifügen – der ge-

samte Bereich der Altersvorsorge neu geordnet. Dabei werden z. T. erhebliche Verbesse-

rungen vorgesehen, die auch die Entgeltumwandlung betreffen.  

 
Konkret bedeutet Entgeltumwandlung, dass ein Arbeitnehmer auf der Grundlage einer Ver-

einbarung mit dem Arbeitgeber auf einen bestimmten Teil seines Einkommens verzichtet und 

der Arbeitgeber diesen Teil in eine betriebliche Altersversorgung einzahlt. Dies ist bis zu ei-

nem Betrag von 4% der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung 

(2005: € 2.496) jährlich steuerfrei, hinzu kommt ab 2005 unter bestimmten Umständen eine 

zusätzliche steuerfreie Pauschale von € 1.800 pro Jahr. Bis Ende 2008 ist der genannte Be-

trag von z. Zt. € 2.496 zudem vollständig sozialabgabenfrei, für Arbeitnehmer und Arbeitge-

ber. Darüber hinaus erwirbt der Arbeitnehmer unmittelbar mit Umwandlung seines Entgelts 

eine unverfallbare Anwartschaft auf die Rente; es ist somit nicht erforderlich, zunächst eine 
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5-jährige Wartezeit zurückzulegen. Damit bietet die Entgeltumwandlung im Verhältnis zu 

anderen Formen betrieblicher Altersvorsorge einige vorteilhafte Besonderheiten für die Al-

ters-vorsorgebemühungen des Arbeitnehmers.  

 
Das AltEinkG geht zurück auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Beam-

tenversorgung; darin wurde der Gesetzgeber aufgefordert, für die Beamtenpensionen und 

die gesetzlichen Renten einheitliche steuerliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Ge-

setzgeber hat diese Entscheidung zum Anlass genommen, bei allen Formen der Altersvor-

sorgeleistungen zum Prinzip der „nachgelagerten Besteuerung“ überzugehen (steuerfrei im 

Ansparprozess, regulär zu versteuern im Altersbezug). Im Rahmen des AltEinkG wurden 

darüber hinaus die rechtlichen Gegebenheiten der Entgeltumwandlung erheblich verändert, 

zum Teil stark verbessert und ausgeweitet.  

 

Einzelne Zweifelsfragen zum AltEinkG sind inzwischen durch ein Rundschreiben des Bun-

desfinanzministeriums vom 17. November 2004 beantwortet worden, das wir Ihnen als Anla-
ge 2 beifügen. Hierbei geht es unter anderem um die Frage, ob nur eine reine Rentenversi-

cherung steuerlich gefördert werden kann oder auch ein Kapitalwahlrecht möglich ist (vgl. 

Rn. 177 des Rundschreibens), oder um die Klärung des Verhältnisses zwischen der Pau-

schalbesteuerung für Altersvorsorgeleistungen nach § 40b Einkommensteuergesetz und der 

Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz (vgl. Rn. 201 – 213 des Rundschrei-

bens). Das Rundschreiben enthält zwar nur die interne Rechtsauffassung der obersten Fi-

nanzbehörde des Bundes gegenüber den nachgeordneten Finanzbehörden, kann aber eine 

Reihe von Zweifelsfragen klären und ist damit eine erhebliche Arbeitshilfe. 

 

Die wesentlichen Aspekte der Entgeltumwandlung im allgemeinen und der Veränderungen 

durch das AltEinkG ab 2005 im besonderen haben wir Ihnen in einem „Überblick“ zusam-

mengestellt, den wir Ihnen als Anlage 3 beifügen. Dieser Überblick vermag Ihnen somit eine 

fundierte Entscheidungshilfe zu geben bei den Bemühungen Ihres Hauses im Bereich der 

betrieblichen Altersvorsorge. Wir weisen zur Vermeidung von Missverständnissen darauf hin, 

dass dort das Thema „Riester-Rente“ nur am Rande behandelt wird, da es mit der Entgelt-

umwandlung nicht unmittelbar zusammenhängt.  

 
Wir bitten um Kenntnisnahme. Für Ihre Fragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Ver-

fügung.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Geschäftsführer 
Im Auftrag 
 
Assessor E. Fromme                                       



Anlage 3 zum KGNW-Rundschreiben Nr. 305/2004 vom 10.12.2004
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